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Leistungen im 
Einzelnen: 

✓ Vorbesprechung 

(online) 

✓ Spezifischer 

Fragekatalog 

✓ Rückfragen  

✓ Rechtl. Prüfung 

✓ Executive Summary 

(deutsch o. englisch) 

✓ Nachbesprechung 

(online) 

 

 

 

Anwaltliche Prüfung der Rechtsfrage nach § 28 BSIG. 
 
Unternehmen sind selbst dafür verantwortlich, festzustellen, ob sie unter NIS-2 fallen.  
 
Der Quick Check dient der notwendigen Prüfung, ob der Anwendungsbereich des NIS-2-Umsetzungsgesetzes 
eröffnet ist.  
 
Das Gesetz wurde am 13.11.2025 im Bundestag beschlossen, Umsetzungsfristen sind nicht vorgesehen. 
Verstöße können erhebliche Bußgelder und eine persönliche Haftung der Geschäftsleitung nach sich ziehen. 

 
Output: Ein Executive Summary mit einer summarischen rechtlichen Einschätzung, ob der Anwendungsbereich 
eröffnet ist. Fällt die Einschätzung negativ aus, steht fest, dass Ihr Unternehmen nicht erfasst ist. Bei positiver 
Einschätzung zeigen wir auf, wie weiter zu verfahren ist. 

Rechtlicher Hintergrund 
 

Die rechtliche Grundlage für die Bewertung ist das NIS-2-Umsetzungsgesetz. 

Kernstück des Umsetzungsgesetzes ist die Neufassung des Gesetzes über das 

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSIG). Das BSIG 

erweitert die Anzahl betroffener Unternehmen durch Aufnahme neuer Sektoren 

(zum Beispiel Lebensmittelhandel, Forschung, Weltraum) und grundlegend neuer 

Systematik im Vergleich zum bisherigen BSIG. Dabei regelt § 28 BSIG, welche 

Einrichtungen in den Anwendungsbereich fallen. Erfasst sind abhängig vom 

Versorgungsgrund oder von wirtschaftlichen Kennzahlen (Mitarbeiter, 

Jahresumsatz und/ oder- Bilanzsumme) insbesondere: 

 

▪ Besonders wichtige Einrichtungen 

Betreiber kritischer Anlagen nach der BSI-KritisVO sowie Großunternehmen, 

die einer Einrichtungsart nach Anlage 1 zum BSIG zuzuordnen sind. Die 

BSI-KritisVO ist ebenfalls durch das NIS-2-Änderungsgesetz geändert 

worden. 

▪ Wichtige Einrichtungen 

Vor allem mittlere Unternehmen, die einer Einrichtungsart nach Anlage 1  

oder 2 zum BSIG zuzuordnen sind. 

Innerhalb von Konzernstrukturen ist eine Zurechnung von Mitarbeiter- und 

Finanzkennzahlen von verbundenen Unternehmen möglich. 

Quick Check: NIS-2 Anwendbarkeit 

 

Ist unser Unternehmen von NIS-2 betroffen? HK2 gibt die Antwort. 
 

EUR 4.900,00 zzgl. Ust. 

Ihr Ansprechpartner: 
 

RA Karsten U. Bartels LL.M. 

bartels@hk2.eu  

Tel: +49 30 278900124  

 


